
Budget 2022 
 
 
 
Ein Zusammenzug des Budgets 2022 befindet sich im Anhang zu dieser Broschüre. 
Das gesamte, detaillierte Budget kann bei der Abteilung Finanzen auf Anfrage bestellt 
oder auf der Homepage der Gemeinde Killwangen heruntergeladen werden. 
 
 
 
Ausgangslage 
 
Als Vergleich dient Ihnen das Budget des Jahres 2021 sowie die Rechnung des 
Jahres 2020. 
 
Das Budget 2022 schliesst bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 105 % 
ausgeglichen ab. 
 
Der Gemeinderat Killwangen hat sich bei der Erarbeitung des Budgets 2022 wiederum 
zum Ziel gesetzt, eine mögliche Steuerfusserhöhung, auch aufgrund der nach wie vor 
schwierig einzuschätzenden wirtschaftlichen Entwicklungen sowie auch im Hinblick 
auf den bevorstehenden Bevölkerungswachstum und dem damit verbundenen 
steuerlichen Mehrertrag von rund 8 % ab dem Jahr 2023, zu vermeiden. Ebenfalls hat 
sich der Gemeinderat zum Ziel gesetzt, die Verschuldung der Einwohnergemeinde 
nicht wesentlich zu erhöhen. Um dies zu erreichen wurden im vorliegenden Budget die 
beeinflussbaren Kosten in allen Bereichen stark reduziert und nur die notwendigsten 
Investitionen geplant. Der Gemeinderat freut sich darüber, den Einwohnerinnen und 
Einwohnern von Killwangen ein ausgeglichenes Budget 2022 bei einem 
gleichbleibenden Steuerfuss von 105 % präsentieren zu können.  
 
 
Gesamtergebnis 
 
Einwohnergemeinde Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 

Betrieblicher Aufwand 6‘461‘840.00 6‘563‘780.00 6‘390.374.05 
Betrieblicher Ertrag 6‘173‘890.00 6‘160‘830.00 6‘358‘893.54 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -287‘950.00 -402‘950.00 -31‘480.51 

Ergebnis aus Finanzierung 38‘400.00 -4‘530.00 38‘652.15 
Operatives Ergebnis -249‘550.00 -407‘480.00 7‘171.64 

 Ausserordentliches Ergebnis 249‘550.00 261‘760.00 273‘976.00 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.00 -145‘720.00 281‘147.64 

 
   

 
 
 
 
 
 
 



Das Wichtigste in Kürze 
 
 
0 Allgemeine Verwaltung 
 
Aufgrund der unklaren Entwicklung sowie der laufend angepassten Corona-
Massnahmen hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, nicht mehr konkret einem 
Neujahrsapéro zu budgetieren, sondern diesen Anlass generell etwas offener zu 
bezeichnen um einen solchen Apéro den gegebenen Umständen anzupassen und 
terminunabhängig durchführen zu können. 
 
Für das Personal wurde für das Jahr 2022 nach dem Verzicht in den beiden Vorjahren 
wieder eine Lohnerhöhung von einem Prozent budgetiert um der Teuerung Rechnung 
tragen zu können. Diese Lohnerhöhung wird nicht generell zugesprochen, sondern 
individuell aufgrund der entsprechenden Qualifikationen und ordnungsgemäss nach 
anschliessender Bewilligung durch den Gemeinderat den entsprechenden Personen 
zugeteilt. 
 
Für die aktuell bevorstehende bauliche Entwicklung der Gemeinde fallen ab dem Jahr 
2022 höhere Honorarkosten über Fr. 40‘000 für Gestaltungspläne und verschiedene 
Planungsmandate, zusätzlich zu den wieder tieferen allgemeinen Kosten der 
Bauverwaltung von Fr. 55‘000, an.  
 
Für den Austausch der Beleuchtung im Werkgebäudesaal, welche den heutigen 
Sicherheitsstandards nicht mehr entspricht, wurden Kosten von Fr. 10‘000 budgetiert. 
 
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
 
Für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst wird für das Jahr 2022 mit Kosten von 
Fr. 45‘000 gerechnet. Im Jahr 2020 mussten vergleichsweise Kosten von Fr. 52‘528 
übernommen werden. 
 
 
2 Bildung 
 
Aufgrund des Rückgangs auf neu wieder zwei Kindergartenklassen reduzieren sich 
auch die Beiträge an den Kanton für den entsprechenden Personalaufwand sowie 
weitere übrige Aufwände für den Kindergartenbetrieb um rund Fr. 68‘000. 
 
Im Bereich der Schulreisen wie auch Schulveranstaltungen ergibt sich aufgrund des 
Verzichts auf die Durchführung eines Klassenlagers sowie allgemeinen Einsparungen 
bei den Schulveranstaltungen eine Kostenreduktion im Vergleich zum Vorjahr von 
rund Fr. 10‘400. 
 
Aufgrund der aktuellsten Berechnungen des Departements Bildung, Kultur und Sport 
fallen die Kosten für den Personalaufwand der Primarstufe gegenüber dem Budget 
2021 um rund Fr. 14‘000 tiefer aus.  
 
 



Aufgrund der laufenden Überprüfung in den Bereichen Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz wurden Ende des Jahres 2020 die Schulliegenschaften im Detail 
überprüft. Aufgrund der stetig verschärften Sicherheitsvorschriften sind bei den 
betreffenden Gebäuden aufgrund des Alters verschiedene vorallem sicherheits-
relevante Anpassungen vorzunehmen, hierbei handelt es sich insbesondere um 
Handläufe im Innen- wie auch Aussenbereich der Schulanlage. Die Kosten hierfür 
belaufen sich auf rund Fr. 16‘500. 
 
Die Organisation sowie die Durchführung des Mittagstisches kostet die 
Einwohnergemeinde Killwangen im Jahr 2022 voraussichtlich Fr. 15‘400. 
 
Durch den Wegfall der Schulpflege entfällt ab dem Jahr 2022 auch die Entschädigung 
an die Schulpflege über rund Fr. 21‘500. Um auf Unvorhergesehenes reagieren zu 
können, wurde ein zusätzliches Lohnhonorar im Bereich der Schulleitung und des 
Schulsekretariats von Fr. 6‘000 budgetiert. 
 
 
4 Gesundheit 
 
Bei den Beiträgen an den Kanton Aargau für die Pflegefinanzierung rechnet die 
Gemeinde Killwangen im Jahr 2022 mit Kosten von Fr. 200‘000, was gegenüber den 
Jahr 2021 einer Kostenreduktion von Fr. 40‘000 entspricht. 
 
 
5 Soziale Sicherheit 
 
Im Jahr 2022 plant der Gemeinderat Killwangen wieder einen Seniorenausflug, da 
dieser des Jahres 2021 aufgrund der Corona Pandemie erneut abgesagt werden 
musste. 
 
Die Kosten für betreute Wohnheime müssen gegenüber dem Budget 2021 erneut 
leicht erhöht werden, auf neu Fr. 80‘000. Demgegenüber konnten jedoch auch die 
budgetierten Rückerstattungen für Verpflegungskosten, welche vom gesetzlichen 
Vertreter getragen werden müssen, auf neu Fr. 22‘000 erhöht werden. 
 
Ab dem Jahr 2018 wurde flächendeckend in allen Gemeinden die Kinderbetreuung 
gem. Kinderbetreuungsgesetz umgesetzt. Hierfür rechnet die Gemeinde Killwangen 
mit Kosten von Fr. 50‘000 für das Jahr 2022. 
 
Für das Jahr 2022 wird bei der materiellen Hilfe mit einem Aufwand von Fr. 160‘000 
gerechnet, dies auch bedingt durch die per Ende Jahr 2020 erfolgte Absetzung des 
Integrationscoachings, durch welches diverse Sozialhilfebezüger wieder im 
Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Für Rückerstattungen von materieller Hilfe 
wird dem gegenüber mit einem Eingang von Fr. 50‘000 gerechnet. 
 
Gemäss Mitteilung des Departementes Bildung, Kultur und Sport sinken die Rest-
kosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten im Jahr 2022 leicht auf neu 
Fr. 493‘650, oder rund Fr. 235 pro Einwohner. 
 
Für die Übernahme von Verlustscheinen der Krankenkassen wurde für das Jahr 2022 
aufgrund Erfahrungszahlen ein Betrag von Fr. 70‘000 budgetiert. 



6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
 
Im Bereich der Gemeindestrassen ist gegenüber der Rechnung 2020 wie auch schon 
im Budget 2021 ersichtlich mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen. Diese Mehrkosten 
setzen sich aus folgenden Teilpositionen zusammen, welche im Jahr 2021 nicht 
gänzlich umgesetzt und teilweise erst im Jahr 2022 umgesetzt werden können: 
Parkkonzept/Parkplatzreglement, Umsetzung des Tempo 30 Projektes mit damit 
verbundenen Signalisationen und Markierungen. Demgegenüber kann mit Einnahmen 
aufgrund des Parkkonzeptes von voraussichtlich rund Fr. 58‘500 gerechnet werden. 
 
 
7 Umweltschutz und Raumordnung 
 
Gesamtergebnis Wasserversorgung 

 
Wasserversorgung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 

Betrieblicher Aufwand 308‘800.00 308‘790.00 228‘534.00 
Betrieblicher Ertrag 311‘900.00 313‘990.00 281‘343.15 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3‘100.00 5‘200.00 52‘809.15 

Ergebnis aus Finanzierung 2‘380.00 2‘300.00 1‘839.80 

Operatives Ergebnis 5‘480.00 7‘500.00 54‘648.95 

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 5‘480.00 7‘500.00 54‘648.95 

 
      

 
Für das Jahr 2022 wurden erneut Kosten über Fr. 40‘000 für allfällige Unterhaltskosten 
im Zusammenhang mit Wasserleitungsbrüchen budgetiert. 
 
Das voraussichtliche Guthaben von Fr. 954‘000 der Wasserversorgung gegenüber der 
Einwohnergemeinde wird mit 0.25 % verzinst, was einen Betrag von Fr. 2‘380 ergibt. 
 
Bei der Wasserversorgung ist für das Jahr 2022 ein Ertragsüberschuss von Fr. 5‘480 
zu erwarten. 
 
 
Gesamtergebnis Abwasserbeseitigung 

 
Abwasserbeseitigung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 

Betrieblicher Aufwand 336‘620.00 348‘640.00 309‘201.05 
Betrieblicher Ertrag 145‘270.00 141‘830.00 116‘119.95 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -191‘350.00 -206‘810.00 -193‘081.10 

Ergebnis aus Finanzierung 0.00 850.00 756.00 
Operatives Ergebnis -191‘350.00 -205‘960.00 -192‘325.10 

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -191‘350.00 -205‘960.00 -192‘325.10 

      
 



Für das Jahr 2022 wurden erneut Kosten über Fr. 50‘000 für allfällige Unterhaltskosten 
im Zusammenhang mit Abwasserleitungsbrüchen budgetiert. 
 
Das voraussichtliche Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der 
Einwohnergemeinde wird aufgelöst sein und Fr. 0 betragen, was einen 
Verzinsungsbetrag von Fr. 0 ergibt. 
 
Bei der Abwasserbeseitigung ist mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 191‘350 zu 
rechnen. 
 
 
Gesamtergebnis Abfallwirtschaft 

 
Abfallwirtschaft Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 
Betrieblicher Aufwand 262‘870.00 251‘010.00 249‘839.06 
Betrieblicher Ertrag 216‘500.00 216‘500.00 257‘864.70 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -46‘370.00 -34‘510.00 8‘025.64 

Ergebnis aus Finanzierung 520.00 590.00 574.60 
Operatives Ergebnis -45‘850.00 -33‘920.00 8‘600.24 

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -45‘850.00 -33‘920.00 8‘600.24 

      
 
Das voraussichtliche Guthaben von Fr. 209‘000 der Abfallwirtschaft gegenüber der 
Einwohnergemeinde wird mit 0.25 % verzinst, was einen gerundeten Betrag von 
Fr. 520 ergibt. 
 
Bei der Abfallwirtschaft wird für das Jahr 2022 aufgrund der Gebührenanpassung ab 
dem Jahr 2021 (Senkung Grundgebühr Abfall) mit einem Aufwandüberschuss von 
Fr. 45‘850 gerechnet. 
 
 
8 Volkswirtschaft 
 
Gesamtergebnis Elektrizitätswerk 

 
Elektrizitätswerk Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 

Betrieblicher Aufwand 1‘479‘220.00 1‘446‘030.00 1‘349‘220.86 
Betrieblicher Ertrag 1‘618‘230.00 1‘587‘430.00 1‘522‘459.30 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 139‘010.00 141‘400.00 173‘238.44 

Ergebnis aus Finanzierung 70.00 -890.00 -60.75 
Operatives Ergebnis 139‘080.00 140‘510.00 173‘177.69 

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 139‘080.00 140‘510.00 173‘177.69 

      
 
 
 



Die voraussichtliche Schuld des Elektrizitätswerkes gegenüber der 
Einwohnergemeinde wird abgebaut und in ein Guthaben von rund Fr. 28‘000 
gegenüber der Einwohnergemeinde umgewandelt worden sein und mit 0.25 % 
verzinst, was einen gerundeten Betrag von Fr. 70 ergibt. 
 
Beim Elektrizitätswerk wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 86‘180 gerechnet. 
 
Im Bereich des Stromhandels des Elektrizitätswerks wird ein Ertragsüberschuss von 
Fr. 52‘900 erwartet. 
 
 
9 Finanzen und Steuern 
 
Die Einkommenssteuern sowie die Vermögenssteuern werden separat dargestellt. 
Zudem werden bei den Einkommenssteuern wie auch bei den Vermögenssteuern die 
Forderungen zwischen dem aktuellen Jahr und den Vorjahren aufgeteilt. Für das 
Budget 2022 wird mit einem gegenüber dem Budget 2021 leicht tieferen Steuerertrag 
von gesamthaft Fr. 5‘015‘000 gerechnet. Einerseits werden die wirtschaftliche 
Unsicherheit aufgrund der Corona Pandemie gemäss kantonalen Hochrechnungen 
sowie auch die aktuellsten Erfahrungswerte innerhalb der Gemeinde berücksichtigt. 
 
Auf die Veranlagung der Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen hat 
die Gemeinde keinen Einfluss. Aufgrund der aktuellen Hochrechnungen sowie gemäss 
Mitteilung des Kantonalen Steueramtes ist für das Jahr 2022 mit einem Rückgang bei 
den Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen (gegenüber des Jahres 
2020) zu rechnen, was somit zu einem geschätzten Ertrag von Fr. 160‘000 führt. 
 
Auf die Erträge der Grundstückgewinnsteuern hat die Gemeinde ebenfalls keinen 
direkten Einfluss. Aufgrund der jedoch aktuell starken Bautätigkeit wird für das Jahr 
2022 wiederum mit einem Ertrag von Fr. 200‘000 gerechnet. 
 
Aufgrund der Umsetzung der optimierten Aufgabenteilung und des neuen 
Finanzausgleichs hat die Gemeinde Killwangen eine Finanzausgleichszahlung von 
Fr. 77‘000 zu leisten. Demgegenüber ist mit einem Feinausgleich vom Kanton Aargau 
an die Gemeinde Killwangen von Fr. 48‘300 zu rechnen. 
 
In der Weisung des Departementes Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau 
zum Umgang mit der Aufwertungsreserve verpflichtet der Kanton die Gemeinden, die 
Entnahme aus der Aufwertungsreserve „allg. Haushalt“ ab 01.01.2019 zu streichen 
oder jährlich um einen zu errechnenden Prozentsatz linear zu kürzen. Der 
Gemeinderat Killwangen hat sich für die jährliche Kürzung entschieden. Die 
Berechnung zur jährlichen Kürzung basiert auf der durchschnittlichen 
Restnutzungsdauer der Anlagen. 
 
Im Budget 2022 können sämtliche Aufwendungen mit den erwirtschafteten Erträgen 
gedeckt werden, somit schliesst das Budget bei einem gleichbleibenden Steuerfuss 
von 105 % ausgeglichen ab und weisst weder einen Aufwand- noch einen 
Ertragsüberschuss aus. 
 
 
 



Prognosen Finanzplanung 
 
Die Nettoschuld konnte im Rechnungsjahr 2020 durch ein gutes Ergebnis und tiefen 
Investitionskosten von ursprünglich Fr. 7‘193‘600 auf neu Fr. 6‘835‘100 oder total 
Fr. 3‘333 pro Einwohner leicht reduziert werden. 
 
Dieser Ausgangslage stehen weitere künftige Investitionen gegenüber. Die doch 
deutliche Verschuldung der Gemeinde ist aufgrund der erheblichen vergangenen 
Investitionen wie Sanierung Doppelkindergarten, Erweiterung der Schulanlage und 
weiteren künftig kleineren, aber nicht unwesentlichen Investitionen, nicht zu 
verhindern. Wegweisend wird die Entwicklung der Steuererträge im Zusammenhang 
mit dem Bevölkerungswachstum aufgrund der geplanten erheblichen Bautätigkeiten 
sein.  
 
Beim operativen Ergebnis der Einwohnergemeinde dürfen die Mehraufwendungen der 
HRM2-Abschreibungen berücksichtig werden. Die Gesamtergebnisse der kommenden 
Jahre können durch das erarbeitete Eigenkapital (Ertragsüberschüsse der Vorjahre) 
gedeckt werden.  
 
Die Prognosen der Finanzplanung basieren auf der Annahme des Bevölkerungs-
wachstums und den damit verbundenen Steuereinnahmen sowie auf der Entwicklung 
des Bruttoaufwandes wie auch der bevorstehenden Investitionen. 
 
Die Eigenwirtschaftsbetriebe der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfall-
wirtschaft sowie des Elektrizitätswerks werden im Zusammenhang mit den geplanten 
Überbauungen und den damit eingehenden Anschlussgebühren laufend überprüft und 
anhand des künftigen Investitionsbedarfes wird hier die Vermögenssituation beurteilt. 
Zudem wird im Bereich des Abwassers der Kostenaufteilungsschlüssel aufgrund von 
detaillierten Messungen und Prüfungen über das angelieferte Schmutzwasser der 
entsprechenden Mitgliedsgemeinden überprüft. Diese detaillierten Messungen müssen 
jedoch über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden damit die daraus 
resultierenden Ergebnisse aussagekräftig ausgewertet werden können. Mit den 
daraus folgenden Erkenntnissen wird dann die nötige und voraussichtlich erhebliche 
Gebührenanpassung im Bereich der Abwasserbeseitigung ebenfalls vorgenommen.  






























































































































